Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2025/14635
offentlich

Liibeck, 07.10.2025
Vorlage

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Dennis Bossow (E-Mail: dennis.boessow@luebeck.de Telefon: 122-2051)

Anderungsvereinbarung zur éffentlich-rechtlichen Vereinbarung
zur Ubertragung der éffentlichen Aufgaben der Wasserversorgung
(nebst Loschwasserversorgung) fur den Liibecker Ortsteil Krum-
messe von der Hansestadt Liibeck auf die Gemeinde Krummesse

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
19.01.2026 Senat Nichtéffentlich zur Senatsberatung
27.01.2026 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung
29.01.2026 Burgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Birgermeister wird beauftragt die beiliegende Anderungsvereinbarung mit der Gemein-
de Krummesse wund dem Wasserbeschaffungsverband Kastorf zu schlieRen.

Beschlusstext zur Bekanntgabe im 6ffentlichen Teil:
(nur bei nichtoéffentlichen Vorlagen)

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
Recht Keine rechtlichen Bedenken
Stadtgrin und Verkehr Zustimmend
Blrgermeisterkanzlei Zustimmend
Feuerwehr Zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begriindung:

Der Abschluss der Anderungsvereinbarung
berthrt die Belange von Kindern und Ju-
gendlichen nicht.
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Die MalRnahme ist: neu
X | freiwillig
vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen: X | Ja (Der Beschluss entfaltet mittelbare finan-
zielle Auswirkungen, die in der Anlage dar-
gestellt sind)

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begrindung:

Begrindung der Nichtoffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Die Ortschaft Krummesse liegt sowohl auf Gemeindegebiet der Gemeinde Krummes-
se als auch auf dem Stadtgebiet der Hansestadt Libeck - Stadtbezirk Krummesse.
Die Bereiche sind nicht angrenzend nebeneinander belegen, sondern greifen viel-
mehr zerstickelt ineinander, wobei die Gemeindegrenzen sich so zerstiickelt dar-
stellen, dass diese sogar quer durch private Grundstiicke verlaufen. Die 6ffentlich-
rechtliche Aufgabe der Wasserversorgung in dem 0&stlich des Elbe-Liibeck-Kanals ge-
legenen Teil der Ortschaft ist mit der 6ffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Uber-
tragung der o6ffentlichen Aufgaben der Wasserversorgung flir den Libecker Ortsteil
Krummesse von der Hansestadt Libeck auf die Gemeinde Krummesse, Kr. Herzog-
tum Lauenburg, vom 08.12.1988/20.12.1988 (im Folgenden: ,Vereinbarung vom
08.12.1988/20.12.1988") auf die Gemeinde Krummesse lUbergegangen. Mit o6ffent-
lich-rechtlicher Vereinbarung hat die Gemeinde Krummesse Ihre Aufgabetragerschaft
an der offentlichen Wasserversorgung im Jahr 2004 auf den Wasserbeschaffungsver-
band Kastorf (im Folgenden ,WBV" genannt) Ubertragen. Dies betraf auch die Was-
serversorgung flr das mit Vereinbarung vom 08.12.1988/20.12.1988 betroffene
Stadtgebiet der Hansestadt Libeck. Die Aufgabenwahrnehmung seit 2004 durch den
WBV wird mit dieser Anderungsvereinbarung festgehalten.

Die Wasserversorgung in dem westlich des Kanals gelegenen Teil der Ortschaft und
der dem Stadtgebiet der Hansestadt Libeck zugehoérig ist, liegt bis zum jetzigen
Zeitpunkt in der Aufgabentragerschaft der Hansestadt Libeck und wird von der
Stadtwerke Libeck Energie GmbH (im Folgenden ,,SWL" genannt) betrieben.

Da der WBV die vollstandige Wasserversorgung in der Ortschaft Krummesse kiinftig
selbst erbringen méchten, hat die SWL mit Einverstandnis der Hansestadt Libeck
den bislang selbst betriebenen Teil des Wassernetzes in der Gemeinde Krummesse
nebst allen Rechten und Pflichten mit Vertrag vom 12.12.2022 an den WBV verau-
Bert. Seit diesem Zeitpunkt hat der WBV mit Einverstandnis der Hansestadt Liibeck
in tatsachlicher Hinsicht auch bereits die Wasserversorgung in dem westlich des Ka-
nals gelegenen Teil der Ortschaft und der dem Stadtgebiet der Hansestadt Libeck
zugehorig ist Ubernommen. Die Inhalte der 6ffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom
08.12.1988/20.12.1988 sollen daher mit beiliegender Vereinbarung gedandert wer-
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den, um die o6ffentlich-rechtliche Aufgabentragerschaft der tatsachlichen Umsetzung
anzupassen.

Die Verbandsversammlung des WBV hat am 02.09.2025 die Anderungsvereinbarung
in der anliegenden Form beschlossen.

Von der Kommunalaufsicht des Kreises Herzogtum Lauenburg liegt die Mitteilung
vor, dass die Anderungsvereinbarung nach § 18 des Gesetzes (iber kommunale Zu-
sammenarbeit (GKZ) nicht genehmigungspflichtig ist.

Sie wird daher vom Verbandsvorsteher des WBV Kastorf, dem Birgermeister der
Gemeinde Krummesse und dem Blrgermeister der Hansestadt Libeck unterzeichnet.

Anlagen:
1 - Anderungsvereinbarung nebst Lageplan Krummesse
2 - Offentliche rechtliche Vereinbarung von 1988

Burgermeister Jan Lindenau
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Anlage 1

Anderungsvereinbarung zur éffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Ubertragung der
o6ffentlichen Aufgaben der Wasserversorgung (nebst Loschwasserversorgung) fiir den
Libecker Ortsteil Krummesse von der Hansestadt Liibeck auf die Gemeinde
Krummesse, Kr. Herzogtum Lauenburg, vom 08.12.1988/20.12.1988

zwischen

der Hansestadt Lubeck,
vertreten durch den Burgermeister,
Breite Stral3e 62,
23539 Lubeck

und

der Gemeinde Krummesse,
Kreis Herzogtum Lauenburg,
vertreten durch den Burgermeister,
LUbecker Str. 63,
23628 Krummesse

und

Wasserbeschaffungsverband Kastorf
vertreten durch den Verbandsvorsteher
Schmiedekoppel 16
23847 Kastorf

Praambel:

Die Ortschaft Krummesse liegt sowohl auf Gemeindegebiet der Gemeinde Krummesse als
auch auf dem Stadtgebiet der Hansestadt Lubeck - Stadtbezirk Krummesse. Die Bereiche sind
nicht angrenzend nebeneinander belegen, sondern greifen vielmehr zerstuckelt ineinander,
wobei die Gemeindegrenzen sich so zerstuckelt darstellen, dass diese sogar quer durch
private Grundstlcke verlaufen. Die offentlich-rechtliche Aufgabe der Wasserversorgung in
dem 0&stlich des Elbe-Lubeck-Kanals gelegenen Teil der Ortschaft ist mit der o6ffentlich-
rechtlichen Vereinbarung zur Ubertragung der 6ffentlichen Aufgaben der Wasserversorgung
fur den Lubecker Ortsteil Krummesse von der Hansestadt Lubeck auf die Gemeinde
Krummesse, Kr. Herzogtum Lauenburg, vom 08.12.1988/20.12.1988 (im Folgenden:
.Vereinbarung vom 08.12.1988/20.12.1988") auf die Gemeinde Krummesse Ubergegangen.
Mit  offentlich-rechtlicher  Vereinbarung hat die Gemeinde Krummesse lhre
Aufgabetragerschaft an der offentlichen Wasserversorgung im Jahr 2004 auf den
Wasserbeschaffungsverband Kastorf (im Folgenden ,WBV" genannt) Ubertragen. Dies betraf
auch die Wasserversorgung fur das mit Vereinbarung vom 08.12.1988/20.12.1988 betroffene
Stadtgebiet der Hansestadt Lubeck. Die Aufgabenwahrnehmung seit 2004 durch den WBV
wird mit dieser Anderungsvereinbarung festgehalten.
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Die Wasserversorgung in dem westlich des Kanals gelegenen Teil der Ortschaft und der dem
Stadtgebiet der Hansestadt Lubeck zugehdrig ist, liegt bis zum jetzigen Zeitpunkt in der
Aufgabentragerschaft der Hansestadt Lubeck und wird von der Stadtwerke Lubeck Energie
GmbH (im Folgenden ,SWL" genannt) betrieben.

Da der WBV die vollstandige Wasserversorgung in der Ortschaft Krummesse kunftig selbst
erbringen mochten, hat die SWL mit Einverstandnis der Hansestadt Lubeck den bislang selbst
betriebenen Teil des Wassernetzes in der Gemeinde Krummesse nebst allen Rechten und
Pflichten bereits mit Vertrag vom 12.12.2022 an den WBV verdul3ert. Seit diesem Zeitpunkt
hat der WBV mit Einverstandnis der Hansestadt Lubeck in tatsachlicher Hinsicht auch bereits
die Wasserversorgung in dem westlich des Kanals gelegenen Teil der Ortschaft und der dem
Stadtgebiet der Hansestadt Lubeck zugehdrig ist Ubernommen. Die Inhalte der 6ffentlich-
rechtlichen Vereinbarung vom 08.12.1988/20.12.1988 werden daher wie folgt geandert, um
die 6ffentlich-rechtliche Aufgabentragerschaft der tatsachlichen Umsetzung anzupassen:

1. Mit Ubernahme der Aufgabentrégerschaft fur die éffentliche Wasserversorgung auf
dem Gemeindegebiet Krummesse durch den WBV mittels offentlich-rechtlicher
Vereinbarung aus dem Jahr 2004 endete die AufgabenuUbertragung bezuglich des
Lubecker Stadtgebiets der Dorfschaft Krummesse fur die Gemeinde Krummesse aus
der Vereinbarung vom 08.12.1988/20.12.1988 und zeitgleich trat der WBV
vollumfassend in die Rechte sowie Pflichten der Gemeinde Krummesse aus der
Vereinbarung vom 08.12.1988/20.12.1988 ein. Die Hansestadt Lubeck stimmt diesem
Vertragspartnerwechsel rickwirkend ab diesem Zeitpunkt zu.

2. Mit Wirkung ab Inkrafttreten dieser Anderungsvereinbarung wird der § 1 der
Vereinbarung vom 08.12.1988/20.12.1988 wie folgt geandert und lautet abschliel3end
nunmehr:

§1

(1) Die Hansestadt Lubeck Ubertragt dem WBV gemal3 § 18 Gesetz Uber kommunale
Zusammenarbeit (GkZ) die Aufgabe der Wasserversorgung fur den gesamten auf dem
Stadtgebiet der Hansestadt Lubeck - Stadtbezirk Krummesse befindlichen Ortsteil der
Ortschaft Krummesse (nachstehend ,Libecker Ortsteil Krummesse” genannt) - siehe
Lageplan.

(2) Der WBV Ubernimmt von der Hansestadt Lubeck die Aufgabe der
Wasserversorgung fur den Lubecker Ortsteil Krummesse. Die Aufgabe der
Wasserversorgung umfasst die Bereitstellung des bendtigten Trink- und
Brauchwassers sowie die Bereitstellung des Loschwassers einschlieRlich der damit
verbundenen Infrastruktur gemaR der jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben.

(3) Durch diese Vereinbarung gehen das Recht und die Pflicht der Hansestadt Lubeck
zur unentgeltlichen Erfallung der Wasserversorgung im Lubecker Ortsteil Krummesse
auf den WBV Uber.

Die Hansestadt Lubeck wird keine eigene oder Uber einen Konzessionar
Ubernommene Wasserversorgung aufrechterhalten. Eine Entgeltpflicht ist weder fur
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den WBV noch fur die Hansestadt Lubeck vorgesehen, soweit diese Vereinbarung dazu
keine anderslautende Regelung enthalt.

(4) Der WBV verpflichtet sich, die Herstellung der Versorgungsleitungen einschlief3lich
der sonstigen erforderlichen Infrastruktur durchzufuhren. Die generelle Planung der
dementsprechenden Versorgungsleitungen ist mit der Hansestadt Lubeck, Bereich
Stadtgrun und Verkehr - 5.660, einvernehmlich abzustimmen.

Mit Wirkung ab Inkrafttreten dieser Vereinbarung wird der § 2 der offentlich-
rechtlichen Vereinbarung vom 08.12.1988/20.12.1988 wie folgt geandert und lautet
abschlielend nunmehr:

§2
(1) Die Hansestadt Lubeck Ubertragt dem WBV die Befugnis, den Anschluss- und
Benutzungszwang sowie die Erhebung von Beitrdgen und Gebuhren oder
privatrechtlichen Entgelten fUr das Vertragsgebiet - den Lubecker Ortsteil Krummesse
- durch Satzung und/oder weitere Bestimmungen zu regeln.

(2) Der WBV ist berechtigt und verpflichtet, die gemal3 § 1 Ubernommene Aufgabe im
eigenen Namen und in eigener Zustandigkeit mit sofortiger Wirkung auszutben.

Mit Wirkung ab Inkrafttreten dieser Vereinbarung wird der § 3 der offentlich-
rechtlichen Vereinbarung vom 08.12.1988/20.12.1988 wie folgt geandert und lautet
abschlieBend nunmehr:

83
(1) Die Hansestadt Lubeck gestattet dem WBV unentgeltlich, die fur die im Rahmen
dieser Vereinbarung Ubernommenen Aufgaben erforderlichen

Wasserversorgungsleitungen und sonstige Infrastruktur im Bereich der
6ffentlichen StralRenflachen zu verlegen. Die Hansestadt Lubeck verpflichtet sich,
die im Zuge der Verlegung und Unterhaltung der Rohrleitungen und Nebenanlagen
vorubergehend entstehenden Beeintrachtigung der offentlichen Strallen zu
dulden, soweit diese zur ordnungsgemalen Durchfihrung der damit
zusammenhangenden Baumalnahmen unumganglich sind.

(2) Der WBV verpflichtet sich, der Hansestadt Lubeck, Bereich Stadtgrin und Verkehr
- 5.660, rechtzeitig vor Aufnahme der BaumalBBnahmen unter Vorlage einer
verbindlichen Ausfihrungsplanung (insbesondere mit einem Lageplan) sowie
eines von der zustandigen Ordnungsbehdérde genehmigten
Verkehrszeichenplanes den Baubeginn der Mallnahmen nach Abs. 1 anzuzeigen
und nach Abschluss der MaBnahmen die Straen- und Wegeflachen in den
vorherigen Zustand zuruck zu versetzen. Innerhalb eines Monats ist eine vorlaufige
Abnahme der wiederhergestellten Strallen- und Wegeflachen bei der Hansestadt
LUbeck, Bereich Stadtgrin und Verkehr - 5.660, schriftlich zu beantragen. Nach

Seite3von 6



Ablauf von 4 Jahren, seit der erfolgten vorlaufigen Abnahme, ist vom WBV die
endgultige Abnahme zu beantragen.

(3) Die Hansestadt erklart ihr grundsatzliches Einverstandnis unter Beachtung des
vorstehenden Absatzes fur die erforderliche Leitungsverlegung des Projekts
.Schluss der Ringleitung” durch Verlegung einer Wasserleitung von der Gemeinde
Bliestorf in die Gemeinde Krummesse. Die Hansestadt Lubeck sagt zu, fur die mit
diesem Projekt zusammenhangenden Genehmigungen des Stral3enbaulasttragers
sowie bei Bedarf eine Gebuhren- und Entgeltfreistellung zu erteilen. Auf die
Abstimmungen mit den zustandigen Bereichen der Hansestadt Lubeck gemald
vorstehendem Absatz 2 wird hingewiesen.

(4) Der WBV haftet bis zur endgultigen beanstandungsfreien Abnahme der Stral3en-
und Wegeflachen nach Abs. 2, letzter Satz, fur alle mit der durchgefUhrten
Baumalinahme in einem ursachlichen Zusammenhang stehenden Schaden. Die
gleiche Haftung tritt eine, wenn der Hansestadt Lubeck durch Dritte gerichtlich
oder aul3ergerichtlich in Anspruch genommen wird. Der WBV hat die Hansestadt
Lubeck in diesem Falle von einem Anspruch freizuhalten.

5. Mit Wirkung ab Inkrafttreten dieser Vereinbarung werden die 88 4 bis 10 der 6ffentlich-
rechtlichen Vereinbarung vom 08.12.1988/20.12.1988 durch die nachfolgenden
Regelungen ersetzt oder andernfalls ersatzlos gestrichen:

84

(1) Nach § 2 BrSchG haben die Gemeinden zur Sicherstellung des abwehrenden
Brandschutzes und der Technischen Hilfe den ortlichen Verhaltnissen
angemessene leistungsfahige 6ffentliche Feuerwehren zu unterhalten, Fernmelde-
und Alarmierungseinrichtungen einzurichten sowie flUr eine ausreichende
Loschwasserversorgung zu sorgen. Die Hansestadt Lubeck Ubertragt fur ihr
Gemeindegebiet des Ortsteils Krummesse gemal3 8 18 GkZ die ihr aufgrund von §
2 BrSchG obliegenden Aufgabe der ausreichenden Léschwasserversorgung. Alle
anderen Aufgaben nach § 2 BrSchG verbleiben bei der Hansestadt Libeck.

Als Konkretisierung der Aufgabe des WBYV, die Ld&schwasserversorgung
sicherzustellen, legen die Parteien das folgende Anforderungsprofil fest:

a.) Der Léschwasserbedarf, der zur Sicherstellung der Loschwasserversorgung
nach 8§ 2 Brandschutzgesetz (BrSchG) aus dem Versorgungsnetz enthommen
werden soll, bezieht sich ausschliel3lich auf den Grundschutz im offentlich
gewidmeten Strallenraum. Hierfur gelten die jeweils aktuell gultigen
Anforderungen nach Mal3gabe des DVGW- Arbeitsblattes W 405. Zur Ermittlung
des notwendigen Léschwasserbedarfes sowie der stetigen Aktualisierung
aufgrund stadtebaulicher MaBnahmen im Lubecker Ortsteil Krummesse
wirken die Hansestadt Lubeck, Bereich Feuerwehr - 3.370 sowie der WBV
zusammen.
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b.) Ein aktueller Hydrantenplan, der die an den Standorten vorhandenen
Hydranten und die genauen Rohrnennweiten verzeichnet, wird vom WBV, der
Hansestadt Lubeck, Bereich Feuerwehr - 3.370, zur Verflgung gestellt. Der
Hydrantenplan wird bei Veranderungen im Leitungsnetz sowie bei der Position
der Hydranten aktualisiert und der Hansestadt Lubeck, Bereich Feuerwehr -
3.370, zeitgleich kostenlos zur Verfugung gestellt. Die Daten kénnen in digitaler
Form als pdf und im Excel-Format sowie im SHP-Format bereitgestellt werden.
Das Koordinatensystem inkl. der Nomenklatur der SWL ist weiterhin zu
verwenden. Weitere erforderliche datenverarbeitende Stellen werden bilateral
zwischen dem WBV und dem Bereich Feuerwehr der Hansestadt Lubeck
ausgetauscht.

c.) Die standige Vorhaltung der Ldschwasser-Infrastruktur sowie des
Léschwassers und die Entnahme der erforderlichen Loschwassermenge an
den im Hydrantenplan ausgewiesenen Hydranten erfolgt grundsatzlich
unentgeltlich fir die Hansestadt Lubeck. Die Hansestadt Lubeck hat lediglich
entsprechend der geltenden Regelungen des WBV fur die Unterhaltung von
Hydranten, die ausschlieBlich der Loéschwasserversorgung dienen, eine
jahrliche Pauschale pro Hydrant (aktuell 25 EUR brutto) zu leisten, wobei nicht
mehr als 50% der betroffenen Hydranten angesetzt werden.

d.) Sollten Mehrkosten (Material-und Herstellungskosten) fur die Bereitstellung

der vereinbarten Loschwassermenge entstehen, die Uber den Grundschutz
hinausgehen (z.B. durch gréRere Leistungsdimensionierung oder dichterische
Hydrantenabstande als nach DVGW-Arbeitsblatt W405, wie 400-1-3, W331
empfohlen), tragt diese Kosten die Hansestadt Lubeck, soweit die Hydranten
ausschlieBlich zur Léschwasservorhaltung erforderlich sind.
Die Kosten fur die zusatzlich einzubauenden Hydranten tragen die Hansestadt
LUubeck sowie der WBV je zur Halfte, wenn die Hydranten sowohl fur die Zwecke
der Trinkwasserversorgung als auch zur Loschwasservorhaltung erforderlich
sind. Anderenfalls sind die Kosten vom jeweiligen Bedarfstrager zu tragen.

e.) Ein Ausfall oder erhebliche Beeintrachtigungen der Trink- und
Loschwasserversorgung sind der Einsatzleitstelle der Feuerwehr Lubeck
(Telefon: 0451 4949 0/ 0451 122 3800) unverziglich anzuzeigen.

6. Mit Wirkung ab Inkrafttreten dieser Vereinbarung wird der & 14 der offentlich-
rechtlichen Vereinbarung vom 08.12.1988/20.12.1988 wie folgt geandert und lautet
abschlieBend nunmehr:

814

Diese Vereinbarung wird von der Hansestadt Lubeck sowie dem WBV nach den fur
sie geltenden Vorgaben bekanntgemacht.

Seite 5von 6



7. Diese Vereinbarung tritt am Tage nach lhrer Bekanntmachung durch alle Beteiligten in
Kraft. Fir die Bekanntmachung gelten die jeweils zum Bekanntmachungszeitpunkt
gultigen Bestimmungen der Beteiligten. Eine Bekanntmachung steht unter dem
Vorbehalt der erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen von politischen
Gremien und Aufsichtsbehérden. Im Ubrigen bleiben die Regelungen der 6ffentlich-
rechtlichen Vereinbarung vom 08.12.1988/20.12.1988 unverandert bestehen.

Krummesse, den

Gemeinde Krummesse
Uwe Schramm, Burgermeister

Kastorf, den

Wasserbeschaffungsverband Kastorf

Wolfgang Wiedenhoft, Verbandsvorsteher

LUbeck, den

Hansestadt Liibeck

Jan Lindenau, Burgermeister
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Offentlich-rechtliche Vereinbarung

zur Ubertragung der &ffentlichen Aufgaben der Wasser-
versorgung fir den Liibecker Ortsteil Krummesse von der
Hansestadt Lilbeck auf die Gemeinde Krummesse, Kr. Herzogtum Lauenbu.

Die Gemeinde Krummesse, Kreis Herzogtum Lauenburg, betreibt eine ge-
meindliche zentrale Wasserversorgungsanlage und hat den Anschluf3- und
Benutzungszwang flir diese kommunale Anlage eingefilihrt. \

Bedingt durch den uniibersichtlichen Grenzverlauf zwischen der Hanse-
stadt Liibeck - Ortsteil Liibeck-Krummesse - und der Gemeinde Krummesse
und die vorhandene stadtebauliche Verflechtung ist es zum Wohle aller
Einwohner notwendig, die Wasserversorgung in diesem Bereich einheit-
lich zu regeln. Eine funktionsgerechte und wirtschaftliche Wasserver-
sorgung der Einwohner von Lauenburg - und Liibeck-Krummesse ist nur
durch eine gemeinsame zentrale Wasserversorgungsanlage zu erreichen.

Zu diesem 2Zweck wird zwischen der Gemeinde Krummesse - vertreten durch

) den Blirgermeister - und der Hansestadt Liibeck - vertreten durch den
Senat - (Beteiligte) aufgrund der §§ 18 und 19 des Gesetzes iber die
kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung vom 11.11.1977 (GVOBl.
Schl.-H. S 454), gedndert durch Gesetz vom 14. Mai 1985 (GVOBL.
Schl.-H. S 123), und mit Genehmigung der Aufsichtsbehdrde folgender
offentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen:

§1

(1) Die Hansestadt Libeck lbertrdgt der Gemeinde Krummesse die Auf-
gabe der Wasserversorgung fiir den Lilbecker Ortsteil Krummesse der
"Gemarkung Krummesse" (nachstehend Liibecker Ortsteil Krummesse genannt).

Ausgenommen hiervon sind der westlich des Elbe-Lilbeck-Kanals gelegene
Teil der Gemarkung Krummesse und die Flurstiicke 36/1, 36/2, 38, 62/1,
62/2, 62/4, 62/6, 62/5, 77/35 und 79/40 der Flur 3 der Gemarkung
Krummesse. Flir diese Gebiete wird eine besondere Regelung getroffen
(s. § 2 Abs. 1).

(2) Die Gemeinde Krummesse Ubernimmt von der Hansestadt Libeck die
Aufgabe der Wasserversorgung fiir den Libecker Ortsteil Krummesse. Die
Aufgabe der Wasserversorgung umfaft die Bereitstellung des bendtigten
Trink- und Brauchwassers.

(3) Durch diese Vereinbarung gehen das Recht und die Pflicht der
Hansestadt Libeck zur Erfiillung der zentralen Wasserversorgung im
Libecker Ortsteil Krummesse auf die Gemeinde Krummesse f{iber.

(4) Die Gemeinde Krummesse verpflichtet sich, die Herstellung der Ver-
sorgungsleitungen durchzufilhren. Dieses gilt nicht filir die westlich
des Elbe-Liilbeck-Kanals gelegenen StrafBen im liibschen Hoheitsgebiet.

Die generelle Planung der Versorgungsleitungen ist mit der Hansestadt
Libeck (Stadtwerke) einvernehmlich durchzufihren.



-2 -
§ 2

(1) Die Hansestadt Liibeck libertrdgt der Gemeinde Krummesse die Befug-
nis, den AnschluB8- und Benutzungszwang sowie die Erhebung von Bei-
trdgen und Gebilihren filir das Vertragsgebiet durch Satzung zu regeln.
Ausgenommen hiervon sind die Gebietsteile westlich des Elbe-Liibeck~
Kanals; hier gilt die Beitrags- und Gebilihrensatzung fiir Wasserver-
sorgungsanlagen der Gemeinde Krummesse in der jeweils giiltigen Fas-
sung nur in bezug auf die zu erhebenden Gebiihren.

Die im § 1 Abs. 1 einzeln aufgefiihrten Flurstiicke, die am Rande von
Beidendorf liegen, werden weiterhin von der Hansestadt Liilbeck ver-
sorgt.

(2) Die Gemeinde Krummesse ist berechtigt und verpflichtet, die gem.
§ 1 tibernommene Aufgabe im eigenen Namen und in eigener Zustdndig-
keit mit Wirkung vom 01l. Januar 1988 auf der Grundlage der von der
Gemeindevertretung Krummesse am 13.06.1985 beschlossenen Wasserver-
sorgungssatzung vom 14.06.1985 sowie die Beitrags- und Gebihren-
satzung fiir die Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Krummesse in
der jeweils gililtigen Fassung. puS}allog.

§ 3

(1) Die Hansestadt Lilbeck gestattet der Gemeinde Krummesse, die Wasser-
versorgungsleitungen im Bereich der dffentlichen StraBenfldchen zu ver-
legen. Die Hansestadt Lilbeck verpflichtet sich, die im 2uge der Ver-
legung und Unterhaltung der Rohrleitungen und Nebenanlagen vorilberge-
hend entstehenden Beeintrdchtigungen der &ffentlichen StraBen zu dul-
den, soweit diese zur ordnungsgemdfien Durchfilhrung der Bauarbeiten un-
umgdnglich sind.

ey
(2) Die Gemeinde Krummesse verpflichtet sich, die Hansestadt Liibeck
(Amt flir Verkehrsanlagen) rechtzeitig vor Aufnahme der Bauarbeiten un-
ter Vorlage eines verbindlichen Ausfiihrungsplanes (Lageplan) sowie ei-
nes von der zustdndigen Ordnungsbehdrde genehmigten Verkehrszeichen-
planes den Baubeginn der MaBnahme nach Abs. 1 anzuzeigen und nach Ab-
schluB der MaBnahmen die StraBen in den vorherigen Zustand zu versetze:
Innerhalb eines Monats ist eine vorldufige Abnahme der wiederherge-
stellten StraBen- und Wegefldchen bei der Hansestadt Libeck (Amt flr
Verkehrsanlagen) schriftlich zu beantragen. Nach Ablauf von 2 Jahren,
seit der erfolgten vorldufigen Abnahme, ist von der Gemeinde Krummesse
die endgiiltige Abnahme zu beantragen.

(3) Die Gemeinde Krummesse haftet bis zur endgiiltigen beanstandungs-
frei erteilten Abnahme der StraBen- und Wegefldchen nach Abs. 2 flir
alle mit der durchgefiilhrten BaumaBnahme in einem ursdchlichen Zusammen:
hang stehenden Schdden. Die gleiche Harftung tritt ein, wenn die Hanse-
stadt Libeck durch Dritte gerichtlich ocder auBergerichtlich in Ansprucl]
genommen wird.
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§ 4

Die Stadtwerke Liibeck verlegen auf ihre Kosten die Briickenleitung

zur Kanal%uerung sowie die Hauptrohrleitungen einschlieBlich der filr
den Feuerl&schgrundschutz erforderlichen Hydranten im Lilbecker Orts-

teil Krummesse westlich des Elbe-Liilbeck~Kanals und stellen diese der
Gemeinde Krummesse zur Verteilung des vom Gemeindewasserwerk gelie-
ferten Trinkwassers zur Verfiigung.

§ 5

Die Herstellung eines Hausanschlusses im Liibecker Ortsteil Krummesse
westlich des Elbe-Liibeck-Kanals ist durch den Grundstiickseigentiimer

bei den Stadtwerken Liibeck zu beantragen.

Die Stadtwerke Lilbeck verlegen den HausanschluB bis in den Hausan-
schluBraum und setzen dort eine 2&hlerplatte einschlieBlich zweier
'Absperrventile, sobald ein "Antrag zur Priifung einer Wasseranlage"
von der ausfihrenden Installationsfirma Uber die Gemeinde bei den
Stadtwerken Lilbeck eingereicht worden ist. Liegt der "Antrag zur Prii-
fung einer Wasseranlage" nicht vor, wird die HausanschluBleitung nur
bis auifs Grundstick verlegt und dort zundchst ein BauwasseranschluB
hergestellt; die AnschluBleitung wird erst spdter bis in den An-
schluBraum verldngert.

Die Herstellungskosten filir den HausanschluB werden dem Grundstlicks-
eigentiimer entsprechend den jeweils fir die Hansestadt Lilbeck gilti-
gen Kostentabellen von den Stadtwerken in Rechnung gestellt.

§ 6

Nachdem der HausanschluB/BauwasseranschluB fertiggestellt ist, wer-
den die Stadtwerke Liibeck umgehend die Gemeinde Krummesse informie-

ren, damit diese den Wasserzdhler einbauen kann.

§ 7

Die Hauptversorgungsleitungen, Hydranten und Hausanschliisse im Liibecke
Ortsteil Krummesse westlich des Elbe-Liibeck-Kanals sowie die Brilicken-
leitung zur Kanalquerung verbleiben im Eigentum der Stadtwerke Liibeck.
Somit obliegt es allein den Stadtwerken, Wartungen und Verdnderungen
an diesen Versorgungssystemen durchzufithren, im Stdrungsfall Repara-
turen vorzunehmen und spdtere Anschliisse herzustellen. Erweiterungen
des Hauptversorgungssystems durch die Stadtwerke Liibeck bediirfen der
Einwilligung der Gemeinde Krummesse.

Die zur Verrechnung des Wasserverbrauchs mit den Kunden eingebauten
Wasserzdhler sind Eigentum der Gemeinde Krummesse. Ihr obliegt auch
die Uberwachung der Einhaltung der eichrechtlichen Nachbeglaubigungen.
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§ 8

Die Gemeinde Krummesse speist in das am Ostufer des Kanals beginnende
' Versorgungsnetz der Stadtwerke Lilbeck Trinkwasser ein zu den Bedingun
gen der §§ 9 - 11 der derzeit geltenden "Wasserversorgungssatzung".
Insofern hdlt die Gemeinde die Stadtwerke von Haftungsanspriichen
Dritter frei.

Die Stadtwerke sichern die fachgerechte Ausfiihrung der Rohrnetzbauar-
beiten und die Verwendung normgerechter Materialien zu. Die Haftung
der Stadtwerke richtet sich nach den jeweils geltenden Vorschriften
des Bilirgerlichen Gesetzbuches (BGB) bzw. des Haftpfllchtgesetzes
(HP£1G) .

§ 9

Fir die Nutzung der von den Stadtwerken zur Verfiigung gestellten Ver-
sorgungsleitungen zahlt die Gemeinde eine jahrliche Gebiihr von
800,-- DM (achthundert Deutsche Mark) an die Stadtwerke Lilbeck.

Das Benutzungsentgelt wird rickwirkend jeweils zum Ende eines Kalen-
derjahres fdllig und ist spdtestens zum 31.12. auf eines der Konten
der Stadtwerke zu iberweisen.

§ 10

Die Gemeinde Krummesse verpflichtet sich, nach betriebsfertiger Her-
stellung von Teilanlagen, die im Lilbecker Gebiet ganz oder teilweise
gelegen sind, den Stadtwerken Lilbeck Lage- und H8henpldne {lber die
6ffentlichen Wasserversorgungsleitungen zu idbersenden. Nach AbschluB
der wasserversorgungstechnischen ErschlieB8ung auf der Grundlage diese
Vertrages erhalten die Stadtwerke Liibeck einen Gesamtleitungsplan.

§ 11

Die Vereinbarung wird auf unbefristete Zeit abgeschlossen. Sie kann
nur gekiindigt werden, wenn die weitere Versorgung der Einwohner im
Vertragsgebiet durch Ubernahme der Rechte und Pflichten aus diesem
Vertrag durch einen neuen Trdger sichergestellt ist (z.B. Durchfiih-
rung einer Gebietsreform, Bildung eines Zweckverbandes). Die Bestim-
mungen des § 127 des Landesverwaltungsgesetzes in der Fassung vom
19.03.1979 bleiben unberiihrt. :

§ 12

Im Falle einer Kiindigung oder Aufhebung der Vereinbarung wird die Ver
mogensauseinandersetzung nach den Anteilen der eingebrachten Leistun-
gen vorgenommen. Soweit Vermdgen durch Zuschisse Dritter oder durch
Beitrdge und Gebilihren erworben wurde und zur weiteren Wahrnehmung der
Aufgabe im rdumlichen Geltungsbereich dieser Vereinbarung erforder-
lich ist, sind diese Vermdgensgegenstdnde kostenlos auf den neuen

Aufgabentrédger zu libertragen.
_5—
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Kommt eine Einigung iiber die H6he der Anteile und ihre Verteilung
nicht zustande, entscheidet der Innenminister als Kommunalaufsichts-
beh&rde nach Ablauf einer von ihm festgesetzten Frist.

§ 13

Die Beteiligten verpflichten sich, Streitigkeiten aus dieser Verein-
barung giitlich zu regeln. Falls jedoch eine Einigung nicht zustande
kommt, kann jeder der Beteiligten den Innenminister als Kommunalauf-
sichtsbehdrde anrufen, der abschlieBend entscheidet.

§ 14

Diese Vereinbarung wird von der Gemeinde Krummesse durch Abdruck in
den Liibecker Nachrichten - Lauenburgischer Teil - und fiir die Hanse-
stadt Libeck durch Abdruck in den Liibecker Nachrichten und nachricht-
lich im Amtlichen Anzeiger (Beilage zum Amtsblatt Schleswig-Holstein)
bekanntgemacht.

Das Ndhere der &6rtlichen Bekanntmachung dieser Vereinbarung wird durct
die Verdffentlichungssatzung der Gemeinde Krummesse und der Hansestadt

Liibeck bestimmt.

§ 15
Diese Vereinbarung tritt riickwirkend zum 01.01.1988 in Kraft. Die Be-
teiligten verpflichten sich, unverzliglich nach AbschluB des Genehmi-

gungsverfahrens die Offentlich-rechtliche Vereinbarung zum gleichen
Zeitpunkt bekanntzumachen.

Die Genehmigung nach § 18 Abs. 5 des Gesetzes iliber kommunale Zusammen-
arbeit wurde vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein erteilt.

Gemeinde
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GE NDEk

KRUMMESSE

KRS, HERZGT. LALENBURG

- f-hs
/Zd&—,a/% ¢//{4W
éﬁrgermeister 1. stefic.

Blirgermeister

Blrgermeister Senator



[T LT TS b
0N IPSIseI

St1esqioy oYy syzuIm
ISS|ULIDYIIAZSIQ -.M 3IY0 IV DM
140) 19SS DM
a.:u:u:.vd 6amisdjog
wnyboziay u_ohzg aul:o::vh
1addoxuajnig
Baminy>g
Bamapaywydg
Bamydrsny
Bam sauaboysapuoy
SISUISIdf4IDY
19ddoyuagnaig
ISUIIPp AN
NS 230
ayrey ab6udy
ap)3juabuny
)addoysdsoy
Bamuaiynpy RSSIwuN Iy
Bamioop 13sSIWWNIY
‘g 1anonduray
Gapm 181015)yDY

Gamsying -
ynwuIsquiIoIg
- Bam 23)s0puapiag
: Yoquamnpw wy

¥23qn7 IPDISISUDY —U

STUYII3ZI9AGIYO IS

W
iipane

o

e

Ay
e,
oAk
SR

mmm.f sugh
: ie.u..... B ]
M

R cth 4iey A
ST
AR

o
Vot TR



	Vorlage
	Anlage  1 1 - Änderungsvereinbarung zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
	Anlage  2 2 - Öffentl.-rechtl.-Vereinb.-Krummesse-HL von 1988

